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Betreff:
Bebauungsplan Nr. 21 "Flemminger Weg" - 6. Änderung
als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB
Aufstellungsbeschluss 
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) fasst folgenden Beschluss:

Gemäß § 1 (3) BauGB wird die Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 211.
"Flemminger Weg" als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB für
den in der Anlage 1 dargestellten Geltungsbereich beschlossen.
Anlage 1 ist Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses.2.
Die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 "Flemminger Weg" soll als Bebauungsplan3.
der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB erfolgen.
Es wird gemäß § 13a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 BauGB von der frühzeitigen4.
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen.
Gemäß § 13a Abs. 2 BauGB wird im beschleunigten Verfahren von der Umweltprüfung5.
nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind,
abgesehen.
Der Beschluss über die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 "Flemminger Weg" ist6.
ortsüblich bekannt zu machen.
In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass die 6. Änderung des7.
Bebauungsplanes Nr. 21 "Flemminger Weg" im beschleunigten Verfahren ohne
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wird.   

Finanzielle Auswirkung:

nein ja, in folg. Höhe:

Deckungsvorschlag: Haushaltsplan  :
über-/außerplanmäßig

Buchungsstelle:
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Begründung:

Die Wohnungsbaugenossenschaft Naumburg e. G. (WBG) beabsichtigt, in dem noch
unbebauten Teil des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr.21 Flemminger Weg , südlich des
Wohngebietes Am Holländer , eine mehrgeschossige Wohnbebauung vorzusehen. Da
diese Bebauung in wesentlichen Teilen nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes
entspricht und die Voraussetzungen für eine Ausnahme oder Befreiung nach § 31 BauGB
nicht vorliegen, ist eine Änderung des Bebauungsplanes für diesen Bereich erforderlich, um
die gewünschte Bebauung realisieren zu können.

Dazu liegt ein entsprechender Antrag der Wohnungsbaugenossenschaft Naumburg e. G.
vom 11.12.2018 (Anlage 2) vor.

Der Änderungsbereich (Anlage 1) umfasst die Flurstücke 38/11, 38/17, 38/21, 38/22, 81/11,
496 und 497 der Gemarkung Naumburg, Flur 21 mit einer Fläche von 5.614 m²,
 
Die nunmehr 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 soll als Bebauungsplan der
Innenentwicklung gemäß § 13a Abs. 1 BauGB durchgeführt werden, da die Voraussetzungen
dafür vorliegen.Es ist die Wiedernutzbarmachung von Flächen geplant und die zulässige
Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO von 20.000 m² wird nicht überschritten.
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1
i. V. m. § 13 Abs. 3 S. 1 BauGB  wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem
Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden
Erklärung nach § 6 Abs. 5 S. 3 und § 10 Abs. 4 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden.

Mit der Bebauungsplanänderung  sollen folgende Planungsziele gemäß Antragsschreiben der
WBG (Anlage 2) erreicht werden:

Schaffung eines hochwertigen Wohnquartiers u.a.durch Reduzierung von derzeit 4 auf
dann 3 mögliche Baufelder
Anpassung der überbaubaren Grundstücksflächen und der Festsetzungen an den
aktuellen Bedarf
Schaffung der Voraussetzungen zur Errichtung von 3 Mehrfamilienhäusern
Schaffung der Voraussetzungen zur Errichtung einer Tiefgarage für ca. 60 PKW-
Stellplätze
Schaffung der Voraussetzungen einer geordneten Errichtung von offenen Stellplätzen
Einbindung in das Landschaftsbild durch grünordnerische Maßnahmen

Dabei ist § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB insbesondere zu beachten.

Mit der Planung wird durch die WBG das Büro  Knoblich Landschaftsarchitekten BDLA/IFLA,
Zur Mulde 25, 04838 Zschepplin, Tel. (0 34 23) 7 58 60-0, Fax (0 34 23) 7 58 60-59, E-Mail
info@bk-landschaftsarchitekten.de beauftragt.

Die Kosten der Bauleitplanung trägt der Vorhabenträger, die Wohnungsbaugenossenschaft
Naumburg e. G. (WBG).



3

Der Aufstellungsbeschluss wird nach  Beschlussfassung durch die politischen Gremien
ortsüblich im Amtsblatt  (§ 2 Abs. 1 BauGB) und im Internetauftritt der Stadt Naumburg
(Saale) bekannt gemacht.
   

Bernward Küper
Oberbürgermeister

Anlagen:

Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 "Flemminger Weg"1.
Schreiben der WBG  vom 11.12.2018 2.


